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Bekanntmachung.
In dem Verfahren betr . die Anlegung

,es Grundbuchs für die Stadtgemeinde
Wiesbaden , Angelegungsbezirk2 (Außen¬
bezirk ) , wird auf unsere wiederholte Bekannt¬
machung vom 3 . November d . Js . in Nr . 45
des Amtsblatts der Kgl . Regierung zu Wies¬
baden vom 10 . November d. Js . sowie auf
unsere an der Gerichtstafel und am Gemeinde¬
brett im hiesigen Rathaus angeschlagene
Bekanntmachung vom 17 . Juni d. Js . hin¬
gewiesen.

Die Bekanntmachungen betreffen die mit
dem Ablauf des 31 . Dezember 1904 endigende
sechsmonatliche Ausschlußfrist zur Anmeldung
von Rechten behufs Eintragung in das
Grundbuch.

Wiesbaden , 17. November 1904.
Königliches Amtsgericht I.
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Bekanntmachung.
Der Beginn der nächsten Kursus zur Aus¬

bildung von Lehrschmiedenieistcr, '. an der Lckr-
schmiedezu Charlottenvnrg ist auf Montag,
den 30 . Januar 1905 , festgesetzt. Anmeldungen
nimmt der Direktor des Instituts , Oder -Roßartt
a . D . Brand zu Charlottenvnrg , Sprcestraße42.
entgegen . *

Wiesbaden , den 22. Oktober 1904.
Der Regierungs -Präsident . I . B . : gez. v . Gizycki.

Wird hiermit veröffentlicht.
Wiesbaden » den 17. November 1964.

Der Polizei -Präsident : v . Scheuet.

Bekanntmachung und Warnung,
betreffend den AndrcaSnrarkt.

Wie in früheren Jahren verbiete ich auch für
den diesjährigen Andreasmarkt zur Berdütung
von Rohheiten , sowie zur Vermeidung von Belästi¬
gungen , wie Gefährdungen de» Publikums das
Kitzeln mit Pfauenfedern , Federwischen
und dergl ., sowie daS Schlagen mit soge¬
nannte « Pritschen und zwar sowohl aus dem
Markte selbst , als auch in den übrigen Straffen
und allen öffentlichen Lokale » (Wirtschaften
nsw .) der Stadt.

Dem gleichen Verbote unterstelle ich — haupt¬
sächlich aus sanitätspolizeiliche » Gründen — hier¬
durch nunmehr auch daS Wersen mit Konfetti.

Ich warne hiermit dringend vor jedweden
Ausschreitungen der vorbezeichneten Art und
bemerke , daß die Schutzmannschaft aufs strenaste
angewiesen ist, Zuwiderhandelnde unnachsichttich
zur Bestrafung aiizuzeigen , und daff ich diese
Zuwiderhaiidluugcn auf Grund de» 8 360 " des
Reichsstrafgcsetzbuchcs mit empfindlicher Strafe
ahnden werde . 1

Wiesbaden , den 15. November 1964.
._ Der Polizei -Präsident : v . Scheint.

Aufforderung.
Die nachbenannten Militärpflichtigen:

1. Friedrich Heinrich August Horn , geb.
am 11. September 1879,

2. Eugen Gaßmann , geb. am23.August1880,
3. Gustav Heinrich Franz Wallaner , geb.

am 8. September 1881,
4. Johann Ludwig Wilhelm Schäfer,

geb . am 8 . April 1882,
b . Johann Philipp Schön , geb. am

8 . November 1882.
6 . Wilhelm Schmidt , geb. am 21 . Nov . 1882,
'• Karl August Ullius , geb. am 14.Mai1882,
8 . Jean Winckler , geb. an , 10 . Dezember 1882,

, sämtlich au « Wiesbaden,
welche ihrer Militärpflicht noch niwt genügt und
vermutlich das Reichsgebiet ohne Erlaubnis ver¬
lassen haben , werden hiermit anfgefordert , sich ent¬
weder innerhalb drei Monate , vom heutigen Tage
an gerechnet , bei der Unterzeichneten Behörde zu
melden , oder , falls dieselben etwa vor länger als
5 Jahren nach Amerika ansgewandert sind , iiiner-
balb derselben Frist den Nachweis zu liefern , daff
sie naturalisierte Angehörige der vereinigten Staaten
von Nord -Amerika in Gemäßheit der Convention
vom 22 . Februar 1868 geworden sind , widrigenfalls
nach Ablauf der gestellten Frist die gerichtliche
Unteriuchiing gegen sie ciiigelcitet werden wird.

Die Anverwandten der » ach dem Auslände
ausgewanderten Militärpflichtigen , wenn solche
noch vier leben sollten , werden zur Mitteilung
dieser Aiifforderiing an dieselben hiermit veranlaßt.

Wiesbaden » den 4. November 1964. 2
Der Zivil -Borsitzendc

der Ersatz -Kommission Wiesbaden Stadt.
_ _ v. Schenck.

Bekanntmachung.
iiw auch den in der Woche den Tag über durch

ihre Berufsgefchäflei» Anspruch geiiommeuen
Personen Gelegenheit zur mündlichen Verhandlung
mit den Beamten der Königlichen Geweibe-
Jnspektion zu geben , finden für die Königliche
Gewerbe -Inspektion zu Wiesbaden besondere
Sprechstunden am 1. und 3. Sonntag jeden
Monat « , vormittags von 11 ' / , bis mittags 1 " , Uhr
und am Sonnabend der 2. und 4. Woche jeden
Monats , nachmiitags von 5 ' /, bis 7 " , Udr in
deren Geschäsrrlokal . BiSmarckring 14,1 , hier statt

Wiesbaden , den8. April 1964. *
Der Polizei -Präsident : v . Schen » .

Polizei -Verordnung
über die Errichtung von SauggaS-

Kraftanlagen.
Auf Grund des 8 137 des Gesetzes über die

allgemeine Landcsvcrwaltung vom 30 . Juli 1883
(G . S . S . 195 ) und der 88 6 . 12 und 13 der
Verordnung vom 20 . September 1867 (G . S . S . 1529)
wird mit Zustimmung des Bezirks -Ausschnsies für
den Umfang des Regierungsbezirks Wiesbaden
folgendes angcordnet:

8 1.
Zwei Wochen vor Inbetriebsetzung einer

SauggaS - oder Mischgas - Kraftanlage ist der
OrtSpolizeibehördc hiervon Anzeige zu erstatten.

8 2.
Zuwiderhandlungen gegen vorstehende Ver¬

ordnung werden , soweit nach den gesetzlichen Be¬
stimmungen nicht härtere Strafen verwirkt sind,
mit Geldstrafen dis zu 60 Mk „ an deren Stelle
im UnvcrmögenSfallc eine verhättnisinäßige Hast
tritt , bestraft.

8 3.
Diese Verordnung tritt mit dem Tage der

Verkündigung in Kraft . 2
Wiesbaden , de» 10. Oktober 1904.

Der Regierungs -Präsident : v . Hengstenberg.

Wird hiermit veröffentlicht.
Wiesbaden » den 29 . Oktober 1904.

_Der Polizei -Präsident : v . Schcnck.

Verordnung.
Nachdem das Vorhandensein der Reblaus auf

den Grundstücken des Karl Wilhelm Poths
Parzellen No . 25 und 26 Kortenblatt 32 hiesiger
Gemarkung festgestellt ist , wird ans Grund der
Gesetze vom 27 . Februar 1878 und 23 . März 1885.
betreffend Maßregel » gegen Bcrbreitung der Reb¬
laus hierdurch angeortniet:

1. E » ist verbalen , von den in den vorbezeich¬
neten Gärten durch Draht eingezänntcn und mit
Schildern , welche die Aufschrift tragen:

Polizeilich gesperrt!
Königliche Polizei -Direktion«

näher bczeictineken Teilen Reben oder Netzteile , sowie
andere Pflanzen , gleichviel ob bewurzelte oder nii-
bewuizelte , ferner Weinpsähle oder andere Stäbe,
welche auf den vorbezeichneten Gartenteilen benutzt
worden sind , abzugeben oder überhaupt zu ent¬
fernen.

2 . Der Zutritt zu de » vorbezeichneten , polizeilich
abgesperrten Gartenteilen ist untersagt.

3. Zuwiderhandlungen gegen ' diese Anord¬
nungen werden mit Geldstrafe bis z» 150 Mark
oder mit Haft bi « zu 4 Wochen bestraft . 2

Wiesbaden , de» 7 . November 1904.
Der Polizei -Präsident : v . Scheu » .

Bekanntmachung.
Nachdem am 1. April bei dem Einwohner¬

meldeamt der Königlichen Polizei -Direktion eine
Zentralfremdenmeldekontrovr eingesübrt ist.
bringe ich hierdurch zur allgemeinen Kenntnis , daß
Auskünfte über hier sich auibaltende Kurgäste und
alle übrige » Fremde » nicht mehr von den einzelnen
Polizeirevieren , sondern vom Einwohnermeldeamt,
Polizeidirektionsgebäude , Friedrichstrabe 32 , Zim¬
mer 14 , und zwar gegen Entrichtung der üblichen
Gebühr von 25 Pfennigen für jede einzelne Nach¬
frage erteilt werden.

Diese Auskunft erstreckt sich nur ans die Angabe
des Hotels , der Pension nsw ., in welchen der öder
die betreffenden Fremden Aufenthalt genomnien
habe » . *

Wiesbaden , den8. Avrfl 1904.
_Der Polizei -Präsident : v . Schenck.

Bekanntmachung.
Es wird darauf hingewiescn , daß es im

eigenen Interesse der Arbeitgeber liegt , bei Er¬
richtung oder wesentlichen Veränderungen ihrer
gewerblichen Anlagen den Königlichen Kewcrbe-
aufsichtsbeamten (Gewerbe - Inspektor ) zu Rate zu
ziehen , damit zur Vermeidung nachträglicher
Weiterungen und unnötiger Kosten von vornherein
diejenige » Einrichtungen getroffen werden könne » ,
deren es zur Eriüllung der durch die Bestimmungen
der Z8 120 a — d der Gewerbeordnung den Bctriebs-
untcrnedmer » anferlegten Pflichten bedarf . 3

Wiesbaden , den2. November 1904.
_ Der Polizei -Präsident: v . Schenck.

Bekanntmachung.
Es sind mehrfach Zuwiderhandlungen gegen

die Bcstimmilngen der Polizei -Verordnung ' vom
1. August 1889 dadurch vorgekommcn , daß ans
Grundstücken Entwässerungs - Arbeiten ohne ba » -
polizcttiche Genehmigung ansgefnhrt worden sind.

Im Interesse der Beteiligten wird daraus
nnfnierksam gemacht , daß die Herstellung , Er¬
neuerung oder Veränderung einer GrundstückS-
Entwässernnci oder eines Teils derselben , einschließlich
der oberirdischen Anlage » mir ans Grund einer
polizeilichen Erlaubnis erfolgen darf.

Zuwiderhandelnde werden bestraft , auch können
die Arbeite » zwangsweise eingestellt werden . *

Wiesbaden , den 2. Avril 1904.
_Der Polize '-Präsident : v . Schenck.

Bekanntmachung.
Der Taglöhner Peter Spitzner , geboren am

8 . Februar 1870 zu Schiersfeld , zuletzt Adler-
straize 26 wohnhaft , entzieht sich der Fürsorge für
seine Familie , sodaß dieselbe aus öffentliche»
Mitteln » » tcrstützt werde » muß.

Wir bitten um Mitteilung de« Aufenthalts¬
ortes . 1

Wiesbaden , den 17 . November 1904.
Der Magistrat . — Armenverwaltnng.

Koutrollvorschrifte»
der Landes -VersicherungSaiistalt Heffen -Naffou.

Gemäß 8161 deSJiivalidenversicherungSgesetzeS
werden — zunächst für den Zeitraum vom 1. Januar
1904 bis 1 . Januar 1906 — zum Zwecke der
Kontrolle hiermit folgende Vorschriften erlaffen:

8 1.
Nach 8 161 Abs . 2 des Jnvalidenversichernngs-

acsetzes sind die Arbeitgeber verpstichiet , dem
Koiikrollbeamteii der Lanbcs -Vcrsichcrungsanstalt
auf Verlangen über die Zahl der vo » ihnen
beschäftigte » Personen , über die gezahlten Löhne
und Gehälter und über die Dauer der Vcichäftignng
Auskunft zu erteilen , demselben auch diejenigen
Bücher oder Listen , aus welchen jene Tatsachen
hervorgehen , sowie die in ihrem Gewahrsam befind¬
lichen QuittungSkarten während der Bctriebszeit
an Ort und Stelle vorzulegcn.

Zur Erfüllung dieser Verpflichtungen bat ein
jeder Arbeitgeber , sofern eine QuiltiingSkarten-
revision vorher in ortsüblicher Weile bekannt
gemacht ist, am Revisionstage mährend der üblichen
Betriebs - oder Geschäftszeit entweder selbst am
Sitze seines Betriebe « ( in den Geschäftsräumen ),
oder in Erinangelung eines solchen , in seiner
Wohnung sich anwesend und die QuittungSkarten
der bei ihm im Arbeits - oder Dienstverhältnis
stehenden Personen , sowie etwa sonst von ihm ver¬
wahrte QuittungSkarten zur Einsicht bereit zu
halten , oder dafür zu sorgen , daß eine erwachsene,
mit den Arbeits - und Lohnverhältnissen der Ver¬
sicherten vertraute Person für ihn die QuittnngS-
karten bereit hält . Ist ibm dies nicht möglich , so
hat der Arbeitgeber die Quittungskarten spätestens
am Revisionstage selbst dir zu bestimmter Stunde
bei einer von dem Vorstand der Landes -Ver-
sicherungsanstalt zu bezeichnenden Stelle — auf
Verlangen gegen Empfangsbeichcinigung — zur Ein¬
sicht des Konirollbeamten niedcrzulegen.

Die gleiche Verpflichtung liegt Arbeitgebern ob,
welche spätestens 24 Stunden vor der festgesetzten
Revision besondere Nachricht des Kontrollbeamten
von einer beabsichtigten Revision erhalten.

Haben die von einem Arbeitgeber beschäftigten
Personen ihre QuittungSkarten selbst i » Ver¬
wahrung , so sind sie verpflichtet , die Karten dem
Arbeitgeber oder der von demselben beauftragten
Person so rechtzeitig auszuhändigen , daß sic am
Revisionstage vom Arbeitgeber oder dessen Beauf¬
tragten vorgelegt werden können.

Vcrsichcrungspflichtige Hausgewerbetreibende
gelten im Sinne dieser Vorschrift als Arbeitgeber

8 2.
Versicherte , welche am Revisionstage be-

schäftignngslos sind , haben , falls die Revision in
ortsüblicher Weise oder ihnen durch besondere
Nachricht bekannt gemacht ist , gleichfalls ihre
QuittungSkarten zwecks Ausübung der Kontrolle
in der in 8 1 bczeichnctcn Weise in Bereitschaft zu
halten.

8 3.
Arbeitgeber und Versicherte , welche den in 8 1

und 2 gegebenen Vorschriften nicht nachgekommen
sind , oder bei denen die Durchfübrung der Kontrolle
in der Wohnung bezw . auf der Betriedsstättc sonst
nicht möglich war . haben auf Verlangen des
Kontrollbeaniten diesem unter Vorlegung der
QuittungSkarten , AusrechnungSbescheinigungen,
Listen , Bücher , Aufzeichnungen »sw. entweder
schriftlich oder , falls hierdurch nach dem Ermessen
de« Kontrollbeainle » die erforderliche Aufklärung
nicht zu erzielen ist, mündlich — und zwar persönlich
oder durch einen geeigneten Vertreter — an dem
von dem Kontrollbeamten zu bestimmenden , inner-
Brtlb der Gemeinde des Wohnortes oder Betriebs¬
sitzes bclegenen Orte die in 8 1 Abs . 1 erwähnten
Auskünfte zu erteilen.

Die Befugnis des Kontrollbeamten zur Wieder-
bolnng einer erstmalig vergeblich versuchten
OuittungSkartenrcoisivn , deren Kosten unter der
Voraussetzung des 8 162 des Gesetzes dem Arbeit¬
geber aufcrlcgt werden können , wird hierdurch nicht
berührt.

81.
DcrsicherungSvflichtigc Privat - Lehrer und

-Lehrerinnen jeder Art , deren Erwervstätigkeit
ini Stiindengebcn für wechselnde Anftragäeber
besteht , sowie andere Versicherte , welche , ohne im
dauernden Arbeit «- odcr DienstverhälliiiS zu einem
bcstiinwten Arbeitgeber zU stehen , an wechselnden
Arbeitsstellen thälig sind (Lohnkellncr , Haus-
schlächtcr . Wäscheriniikn , Schneiderinnen usw . >, sind,
insofern bei ihnen eine Unregelmäßigkeit in der
Markciiverwendiing vorgcfnndcn wird und sie über
ihre Arbeitsverhältnisse keine genügende Auskunft
geben können , ans Anordnung des Vorstandes der
Landes -Vcrsichenmgsai,statt verpflichtet , Anfzeich-
nnilgen (Jahres -Notizbücher , Kalender ) zu führen,
aus welchen für jedes Kalenderjahr hcrvorgcht,
ob und bei wem sic in jeder Woche beschäfligt
gewesen sind . Die Anordnung des Vorstandes ist
widerruflich.

Die Notizbücher nsw . sind am BeschäftigungS-
ort oder in der Wodiinng dem KoittroUbeamlen
auf Verlangen zur Einsicht vorzulegen und „ ach
Abschluß noch ein volles Kalenderjahr aufzubc-
wahren.

Der Aiifzeichiiiing bedarf es nicht , solange für
jede Kalenderwoche eine BcitragSlerstiing nach-
gcwiesen werden kann.

8 5.
Arbeitgeber , welche wegen Nicht - oder nicht

rechtzeitiger Verwendniig von Beitragsmarken vom
Vorstand der Landes -Versicheniiigsansiatt bereits
bestraft oder verwarnt worden sind , Hoven , falls
sie keine ordnungsniäßigcn Lohnbücher führen , aus

langen des Vorstandes der Lan der -VcisichernngS-
ar .stalt über die von ihnen beichüiligten Personen
Notizbücher zu führen , aus denen dicBcschäftigungS-

zciten , sowie die gezahlten Löhne und Gehälter
hcrvorgchcn müsse » .

Arbeitgeber und Versicherte , welche den vor¬
stehenden Bestimmungen nicht Nachkommen , können
gemäß 8 161 Absatz 3 de» JnvalidenvcrsicheruugS-
gesetze« vo » demVorstandederLandeS -Verstcherung «-
anstalt zur Erfüllung derselben durch Geldstrafen
bis zum Betrage von je 150 Mk . angehalten werden.

Gegen Straffestsetzungen des Vorstandes der
Landcs -Vcrsicherungeanstalt findet die Beschwerde
statt.

Dieselbe ist binnen 2 Wochen nach der Zu¬
stellung der Strafverfügung bei dem ReichS -Vcr-
sicherungsaml , Abteilung sürJnvalidenversicherung.
z» Berlin einzulcgen , dessen Entscheidung end¬
gültig ist.

§ 7.
Arbeitgeber sind befugt , die ihnen in diesen

Kontrollvorschriften anferlegten Verpflichtungen auf
bevollmächtigte Leiter ihres Betriebe ? mit der
Wirkung zu übertragen , daß nach Mitteilung de»
Namen « und des Wohnortes de» bevollmächtigten
Betriebsleiter « an den Vorstand der Landes-
Versicherungsanstolt die auf Grund dieser Vor¬
schriften zu verfügenden Strafen nur über den
Betriebsleiter verhängt werden können.

8 8.
Diese Vorschriften treten mit dem 1. Januar

1904 in Kraft.
Caffel » den 1 . Dezember 1903.

Der Vorstand der Landcs -Versicheruiigsanstalt
Hessen - Naffan:

Freiherr Riedesel , Landeshauptmann'.
Die vorstehenden Bestimmungen werden ver¬

öffentlicht . 1
Wiesbaden , den 12. November 1904.

Der Magistrat,
Abteilung für Versicherungswesen.

Bekanntmachung.
Der Fluchtlinienplan einer VerbindungSstraße

zwischen Rhcingaurr - und Kiedricherstraße hat die
Zustimmung der Orrspolizeibehördc erhalten und
wird nunmehr im Rathaus , 1. Obergeschoß,
Zimmer No . 38a , innerhalb der Dienststunden
zu jedermann » Einsicht offen gelegt.

Dies wird gemäß 8 7 de» Gesetzes vom
2. Juli 1875 . betr . die Anlegung und Veränderung
von Straßen :c., mit dem Bemerken hierdurch
bekannt gemacht , daß Einwendungen gegen diesen
Plan innerhalb einer präklusivischen , mit dem
15 . November beginnenden und einschließlich dem
13 . Dezember er . endenden Frist von 4 Wochen
beim Magistrat schriftlich anzubringen sind . 2

Wiesbaden , den 10. November 1904.
Der Magistrat.

Bekanntmachung.
Nach 8 1 der hiesigen Hundestenerordnung

ist für jeden Hund , der in dem Stadtbezirk Wies¬
baden lSnger als » Wochen im Steuerjahre
gehalten wird , eine Jahresstener von 20 Mark
und wenn der Hund eine Schnlterhöhe von mehr
al » 50 cm hat , eine solche von 30 Mark zur
Steuerkassc zu entrichten.

Hiernach werden diejenigen Besitzer von
Hiiiiden , die im Laufe dieses Jahres hie«
zngezogen find und die Hundesteuer bis jetzt
auch nicht gezahlt haben , zur Anmeldung der
Hunde und zur Zahlung der Hnndeiicuer ans¬
gefordert . Wer dieser seiner Verpflichtung nicht
nachkommt , verfällt in eine Ordnungsstrafe bi» zu
30 Mark . 2

Wiesbaden , den 14 . November 1904.
Der Magistrat . — Steuerverwaltnng.

Bekanntmachung.
Verkehr in den Anlagen des Kurhauses

„Paulinenfchlotz ".
1. Die zum Knrbniise Paulinciischloß gehörigen

Wege und Paikanlage » sind keine öffentlichen.
Dieselben dürfen daher weder von Unbe¬
rechtigten betreten , noch vom Publikum al»
Durchgang benutzt werden.

2 . Wärterinnen mit Kinderwagen , sowieKindern
unter 10 Jabren obneBegleitmigErwachscner,
ist das Betreten der Anlagen unterlagt.

3 . Das Mitbriiigen von Hunden ist nicht
gestattet.

4. Die von der Sonuenbergerstraße zi»n Kur¬
hause hinanfführende Fahrstraße darf nur
von Egiiipogen und Droschken bcnntzt werden.

5. Lieferanten und Geschäftrfuhrwerkc haben
die Eiiifahrtstraße von der „SchöncnAntsicht"
zu benutzen . 4

Wiesbaden , den 25 . Oktober 1904.
Städtische Kurverwaltung.

Bekanntmachung.
Der 8 4 Absatz 1 des für die Benutzung der

Dampfwasenmcifterci der Stadt und des LanbkreiieS
Wiesbaden erlassenen TarifcS vom 17 . April 1903
wird wie folgt ergänzt:

„Für jeden dem Abdecker zur Beseitigung über¬
gebenen Kadaver von Hunden unter 50 am Schulter-
böhc ist in Zukunft eine Vergütung von 2 Marl
statt 4 Mark zu entrichten . " 2

Wiesbaden » den4. Novemb-r 1904.
Vcrwaltnngskommissio»

für die Damvfwosenineisterei der Stadt
und des Landkreises Wiesbaden.

In Vollmacht : Wolff«

Wird veröffentlicht.
Der Magistrat.



K- lt - 2 . 23 . November 1904. Amtliche Anrrige « des Miesbadener Togblatts. 0 . Iayrgang . Uo . 92.
Verding ,„ ,q.

. Die Herstellung der Rohbauarbeiten für
den Kurhaus -Neubau und zwar:

Titel III
III
IV
V

Erdarbeiter,.
Maurerarbeiten,
JsolirungSardcitcn,
Steinmetzarbeitcn,
Eifenlieferiing,

„ VI Zimmerarbeiten.
„ VII Dachdcckerarbeiten,
„ VIII Spenglcrarbeiten

sollen im Wege der öffentlichen Ausschreibung ver¬
dungen werden.

Zeichnungen und schriftliche Unterlagen könne»
von Mittwoch, de» 9. November , an im fjeftfaale
de« Rathauses liier wahrend der Dienststunde»
Vormittag « von 9—12 Uhr und Nachmittag « von
3—5 Uhr bis zum 30. d. M . cingesehen werden
Die schriftlichen Unterlagen sind gegen Erstattung
der Herstellungskosten ebenda erhältlich : bei er¬
betener Einsendung durch die Post wird der Betrag
nebst Zuschlag de« Portos per Nachnahme erhoben.

Verschlosseneund mit der Aufschrift „Angebot
für die . arbeiten de« Kurhaus -Neubaues
Wiesbaden " versehene Angebote sind spätestens bis

Mittwoch , den 30 . Novernber 1004,
vormittags 10 Uhr,

im Rathaus , Zimmer No . 52, eiuzureichen.
Die Eröffnung der Angebote erfolgt — unter

Emhaltung der obigen Reihenfolge — in Gegen¬
wart der etwa erscheinenden Anbierer.

Nur die mit dem vorgeschriebenen und anr-
gesüllten Verdingungsformular und rechtzeitig cin-
gcreichten Angebote werden berücksichtigt.

Die Unternehmer bleiben bis zum 10. Januar
1905 an ihr Angebot gebunden . 3

Wiesbaden « den 5. November 1904.
Die Bauleitung für den Kurhaus -Neubau.

Verdingung.
Die Ausführung der Gasleitung im Neubau

der Oberrealschule am Zieteuring zu Wies¬
baden soll im Wege der öffentlichen Ausschreibung
verdungen werden.

Verdingungsunterlagen uudZeichnungen können
wahrend der Vormittagsdienststunden im Stadt
Verwaltungsgebäude , Friedrichstrabe 15, Zimmer
No. 9, eingesehen, die Angebots » nterlagen , aus¬
schließlich Zeichnungen , auch von dort gegen Bar¬
zahlung oder bcstcllgeldfreie Einsendung von 25 Ps.
und zwar bi« zum 25. November 1904 einschl.
bezogen werden.

Verschlossene und mit der Aufschrift „H. A. 118"
versehene Angebote sind spätestens bis

Sounabend , den 26 . November 1904,
vormittags 10 Uhr,

hierher einzureichen.
Die Eröffnung der Angebot « erfolgt in Gegen¬

wart der etwa erscheinenden Anbieter.
Nur die mit dem vorgeschriebenen und aus-

aefüllten Verdingungsformular eingcrcichlen Ange¬
bote werden berücksichtigt. 1

Zrischlagsfrist : 30 Tage.
Wiesbaden , den 17. November 1904.

Stadtbauamt , Abteilung für .Hochbau.

Bekanntmachung.
Der Fruchtmarkt beginnt während der

Wintermonatc (Oktober bis einschließlich März)
um 10 Uhr Vormittags . *

Wiesbaden , den 14. Sepien,ber 1904.
Städt . Akziseamt.

Verdingung.
Die Lieferung von a ) 500 cbm staubfreiem

Hartbasall -Einwalzgrns , Korngröße 6 —10 mm,
b ) 500 cbm Grobschottcr an « Hornsteinporphyr
Korngröße 40—60 mm, soll im Wege der ösfent
liche» Ausschreibung verdungen werben.

Angebotssormulare » . Verdingungsunterlagen
können während der Vormittagsdienststunden im
Rathouie , Zimmer No. 53, eingesehen, auch von
dorr gegen Barzablnug oder bestcllgeldfreie Ein¬
sendung von je 70 Pfg . zu a und b (nicht in
Briefmarken ) und zwar bis zum letzten Tage vor
dem Tcrnii » bezogen werden.

Verschlossene und mit der Aufschrift zu
a) „ EiuwalzgruS " , zu ,b) „Grobschottcr^
versehene Angebote sind spätestens bis

Gamötag , den 26 . November 1904,
vormittags 12 Uhr,

hierher eiuzureichen.
Die Eröffnung der Angebote erfolgt — unter

Einhaltung der obigen Reihenfolge — in Gegen
wart der etwa erscheinenden Anbieter.

Nur die mit dem vorgeschriebenen und ciusge-
füllten Vcrdingungsformular eingereichtcn Angebote
werden berücksichtigt.

Zrischlagsfrist : 4 Wochen.
Wiesbaden , den 10. November 1904.

Stadtbauamt , Abteilung für Straßenbau.

Verdingung.
D !e Arbeiten und Lieferungen zur Herstellung

der Be - « ud EntwäfferungS - Anlage für
die Umbauten im Schützenhof sollen im Wege
der öffentliche» Aurschreibung verdungen werden.

Angebotssormulare , Verdingungsunterlagen
und Zeichnungen können während der Vormiltags-
dienststnnden im Rathauie , Zimmer No. 77, cinqe-
fehcn, die Verdingungsunterlagen , ausschließlich
Zeichnungen, im Zimmer No. 57 gegen Barzahlung
oder destellgeldfrcic Einsendung von 50 Pf . be¬
zogen werde».

Verschiossenc und mit entsprechender Aufschrift
pcrsebene Angebote sind spätestens di«

Mittwoch , den 30 . November 1904,
vormittags 11 Uhr,

hierher einznreichen.
Die Eröffnung der Angebote erfolgt in Gegen¬

wart der etwa erscheinenden Anbieter.
„ Nur die mit dem voracschriebencn und aus-

gefüllten Vtrdinaungssormnlar eingercichten Ange¬
bote iverden berücksichtiat. 2

ZnschlagSfnst : 2 Wochen.
Wiesbaden , den 14. November 1904.

Stadtbanamt,
Abteilung  für KanalisationSwcsen.

Bekanntmachung.
Kürzlich erschien eine neue Auflage der von

dem Deutschen Vcrcji, von Gas - und Wasser-
fachmänner» bcrauSgegcbenen Broschüre:

„Kein HauS ohne Gab '/'
Der Text ist gegen früher vielfach verändert

und erweitert und trägt in jeder Hinsicht dem
heutigen Stand der Technik Rechnung.

Interessenten können 1 Eremplär znm Preise
von 10 Ps . ans Zimmer 3 des Verwaltungs¬
gebäudes , Marklstraße 16, sowie am Schalter der
Koksverkaufsstellc, Friedrichstraße 9 , erhalte »,
woraus ergebenst aufmerksam gemacht wird . 7

Wiesbaden , den 17. Oktober 1904.
Der Direktor

der städt. Wasser-, Gas - u . Elektr.-Werke.

Bekanntlnachnng.
Im Hinblick aus die bevorstehende Winterzeit

werden di« Interessenten daran erinnert , die in
Earte » liegende» Wasserleitungen rc. zu entleeren
und Hanrlciluugeu rc., soweit erforderlich , mit
ausreichenden Schutzvorrichtungen gegen Einfrieren
zu versehe», wobei da« Anbringen eine» Thermo
melcrs empfehleuswert ist.

Jnsbeioudere mache ich auf die in Ncubauleu
vorhandene große Gefahr aufmerksam. 5

Wiesbaden , den 2. November 1904.
Der Direktor

der städt« Wasser-, Gas - u . Elektr.-Werke.

Bekanntmachung.
Wir bringen hierdurch wieder die Bekannt¬

machung vom 20. Dezember 1902 zur öffciulichen
Kenntnis , daß Gedwcgbesestignngen mit Cenient
oder Gußasphalt während der Frostperiode nicht
mehr hergcstellt werden, mit Ausnahme derjenigen,
welche infolge von Unglücksfällen, Rohrbrüchen rc.
vorgcnommcn werden müssen.

Den Baninteressentkii wird hiernach empfohlen.
Anträge auf Herstellung der Gehwegflächen erst
nach Beendigung der Frostperiode zu stellen. 7

Wiesbaden , den 1. Oktober 1904.
Das Stadtbanamt.

Bekanntmachung.
Bei Vergebung städtischer Bauarbeiten baden

wir die Absicht, allen Gewerbetreibenden , welche
Wert daraus legen, Gelegenheit zur Beteiligung
an den Verdinaungeu zu geben. Nachdem ' uns
durch Vermittelung der Jiinungsvorstäiide die¬
jenigen JnnungSmitgliedcr namhaft gemacht worden
sind, welche zu städtische» Arbeiten herangezogen
zu werde» wünschen, fordern wir hierdurch alle
hier ansässigen der Innung nicht angehörenden
Gewerbetreibenden , welche beabsichtigen, sich im
Jahre 1905 um Arbcilcn und Lieferungen für das
Stadtbauamt z» bewerben, ans , uns die« bis zum
20 . Dezember d . I . schriftlich mirzutcilen. 2

Da » Stadtbauamt.

Bekanntmachung.
Auszug aus dem OrtSstatut für die Neu-
kanalisatiou der Stadt Wiesbaden vom

11. April 1891.
8 16. Spül -Abtritte.

Die Spülapparate und Behälter fämmtlichcr
Spülaborte müssen mindesten« bei Tag bei Be¬
nutzung jederzeit genügend Wasser liefern . Das
HaiivtzusükrniigSrobr der Wafferleitung zur Mosel-
pülung darf demgemäß, ausgenommen bei Repara¬

turen . bei Tage nicht abgestellt werden . Bei
besonders dem Froste auSgefetzteiiLeitungen kann
auf Antrag der Beteiligten die Revisioiisbehörde
die zeitweise Abstellung des HauptzuführnngSrohreS
bei Gefahr des Einfrtcren » auch bei Tage durch
besondere schriftliche Verfügung gestatten. '

Mit Bezug hierauf ersuchen wir diejenigen
Hausbesitzer und Hausverwalter , welche von ber
angegebene» Erlaubnis wäbrend des bevorstehenden
Winters Gebrauch zu machen wünschen, ihre dies¬
bezüglichen Anträge im Rathause , Kanalisation «-
büreau , Zimmer No. 58 . während der VormittagS-
dicnststnnden mündlich oder schriftlich zn stellen. ' 1

Wiesbaden , den 19. November 1904.
Stadtbauamt,

Abteilung für Kanalisationswesen.

Andrcasmarkt Wiesbaden.
Am 29. November werden:

a.  vorm . 9 Uhr die Kramständc und Waffel,
bäckcrplätze,

b. nachm. 3 Uhr die Geschirrftändc
an Amtsstelle ausgelost.

Die Zeit der Platzanweifung wird bei der
Auslosung bekannt gegeben.

Das Standgeld beträgt für den Tag und gm
zu a 20 Pf ., zn b 15 Pf . 4

Wiesbaden , den 3. November 1904.
Städt . Akziseamt.

Akzise -Rückvergütung.
Die Akziserückveraütnnzrbeträgc aus vorigem

Monat sind zur Zahlung angewiesen und können
gegen Empfangsbestätigung im Laufe dieses Monat¬
in der AbieitlgnngSsteUe, Nengasse 6 », Part .,
Einnehmerei , während der Zeit van 8 Vorm , bis
1 Nachni. und 3—6  Nachm, in Empfang genommen
werde».

Die bis zum 30. d. M ., abends , nicht er¬
hobenen Akziie- Nückvcrgütnngen werden den
Emvfangsbercchiigten abzüglich Postporto durch
Postanweisung übersandt werden. 2

Wiesbaden , den 14. November 1904.
Städt . Akzifeamt.

Bekanntmachung.
Die auf dem alten Fricdbofe befindliche

Kapelle (Trancrhallc ) wird zur Abhaltung von
Tranerfeierlichkeiten unentgeltlich zur Verfügung
gestellt und zu diesem Zweck im Winter aus
städtische Kosten nach Bedarf geheizt; die gärt¬
nerische und sonstige Ausschmückung der Kapelle
dagegen wird stadtseitig nickt besorgt, sondern bleibt
alleinige Sache der Antragsteller . Die Benutzung
der Kapelle ;ü Tranerfeierlichkeiten ist rechtzeitig
bei dem zuständigen Friedhossanssehcr anzumelden,
welcher alsdann dafür sorgt , daß di-se zur be¬
stimmten Zeit für den Trauerakt frei ist. *

Wiesbaden , den 1. Oktober 1904.
Die Friedhofs -Deputation.

Haus -Versteigerung
zu

Gau -Algesheim.
Kommenden Montag,

den 28 . November 1SV4 , des
Mittags um I Nhr , zu Gau-Algesheim
auf dem Gemeindehause wird das zum Nach¬
lasse des in Gau -Algesheim verlebten Bäcker¬
meisters Nieolans Wallenstein III.
gehörige Wohn - und Hofraithegebiet , Flur 1.
No . 603 Hofraithe im Dorf 364 Meter,
öffentlich in Eigenthum versteigert.

In diesem Gebiet wird schon seit Jahren
eine gutgehende Bäckerei beirieben.

Die Bedingungen können auf der Amts¬
stube des Unterzeichneten Notars cingesehen
werden . § 243

Gan -Algesheim , den 15. Nov. 1904.
Schmitt , Großh. Notar.

Die Preise der Lebensmittel und landwirthschaftlichen Erzeugnisse z» Wiesbaden
waren nach de» Ermittelungen de« Acciseamtes vom 12. bis einschl. 18. November 1904 folgende:

Schweinefleisch . . . . 1 Kg.
Kalbfleisch. 1 „
Hammelfleisch . . . . 1 „
Schaffleisch. 1 ..
Dörrfleisch. 1 ..
Solperfleisch. 1 ..
Schinken. 1
Speck, geräuchert . . . 1 *
Schweineschmalz . . 1
Nierenfelt. 1 „
Schwa rtcnmage ». frisch . 1 „
Schwartenmaqe », geräuchert 1 „
Bratwurst. 1 .
Fleischwurst. 1 .
Leber- ». Blutwurst , frisch 1 >
Leber- u. Blutwurst , gcräuch. 1 „

7 . Getreide , Mehl und
Brod re.

a ) Großhandelspreise.
Weizen. 100 Kg.
Roggen. 100 ..
Gerste. 100  „
Erbsen zum Kochen . . 100  „
Speisebobnen . . . . 100  „
Linsen. 100  „
Weizenmehl : No . 0 . . 100  „

No . I . . 100  „
No , II . . 100  .

Roggcnmehl : No. 0 . . 100  .
No . I . . 100  „

b) Ladenpreise:
Erbsen zum Kochen . . 1 Kg.
Speiiebohnc » . . . . 1 .
Linien . . . 1 *
Weizenmehl zur Speise-

bereitung. 1 „
Noqgeumehl zur Speise-

bereitung. 1 .
Gerstenqraupe . . . . 1 .
Gerstengrütze . . . . 1 „
Buchweizengrütze . . . 1
Hafergrütze. 1 „
vafcrflocken. 1
Java -Reis , mittl . . . . 1 ..
Java -Kaffee, mittl ., rob 1 .
Java -Kaffee, mittl ., gelb.

gcbr. 1 ,
Speisesalz. 1 ..
Schwarzbrot »: Langbrod 0-5 „

1 Laib
Rundbrod 0,5 Kg.

1 Laib
Weißdrod : 1 Wasserwerk

1 Mitchbrod
Städtisches Accise - A

I . Biehmarkt.
(Schlachtgewicht.)

Ochsen: I. Qualität . . 50 Kg.
H » « » 50 „

Kühe: I. . . . 50 „
II . . . 50 „

Scbwcine. 1
Mast -Kälber. 1 ..
Land-Kälber. 1 „
Hammel. 1 „

Riedr.
Preis.

2 . Fruchtmarkt.
Hafer . 100 Kg.
Stroh . 100 „
Heu . 100 „

3 . Viktualienmarkt.
Eßbutter . 1 Kg.
Kochbutter. 1 „
Eier . 25 St.
Trinkeier . 1 „
Handkäse . 100 „
Fabrikkäse. 100 „
Eßkartoffeln . 100 Kg.
Eßkartoffeln . 1 „
Neue Kartoffeln . . . 1 „
Zwiebeln . * . . . . 50 „
Zwiebeln. 1 „
Knoblauch . 1 „
Erdkohlrabi . 1 „
Rothe Rüben . . . . 1 „
Weiße Rüben . . . . 1 „
Gelbe Rüben . . . . 1 „
KI. gelbe Rüben . . . 1 Gbd.
Rettich . 1 St.
Treibrettich. 1 Gbd.
Radieschen . . . . . 1 „
Spargel. 1 Kg.
Suppenspargel . . . . 1 „
Schwarzwurzel . . . . 1 .,
Meerrettich. 1 St.
Petersilien . 1 Kg.
Lauch . . . . . . . 1 St.
Sellerie . 1 „
Kohlrabi. 1 Kg.
Feldgurken. 1 St.
Treibgurken. 1 .,
Eiiimachgurkcn . . . . 100 „
Kürbis. 1 Kg.
Tomaten . 1 „
Grüne dicke Bohnen . . 1
Grüne Stg .-Bohucu . . 1 „
Grüne Buschbohnen . . 1 „
Grüne Prinzeßbohnen . 1 „
Grüne Erbien ohne Schale 1 „
Grüne Erbsen mit Schale 1 „
Zuckerschoten. . . . . 1 „
Weißkraut . 50 „

Wiesbaden , d-n 18. November 1904.

Hi
P'

8d>{t.
reis.

A
Weißkraut.
Weißkraut.
Rothkraut.
Notbkraut.
Wirsing.
Blumenkohl (hiesiger) .
Blumenkohl (ausländ .) .
Rosenkohl.
Grün -Kohl.
Römisch-Kohl . . . .
Kopfsalat.
Endivien.
Spinat.
Sauerampfer . . . .
Lattich-Salat . . . .
Feldsalat.
Kresse.
Artischocke.
Rabarber.
Etzäpfel.
Kocbäpfel.
Eßbirncn.
Kochbirnen.
Quitten.
Zwelschen.
Kirschen.
Kirsche», Rhein . Herz- .
Kirlche», Sauer - . . .
Pflaumen.
Mirabellen.
Reineclauden . . . .
Pfirsiche.
Aprikosen.
Apfelsinen.
Zitronen.
Melonen.
Ananas.
Kokosnüsse.
Bananen.
Feigen.
Datteln.
Kastanien.
Wall »»sic . . . . . .
Haselnüsse .
Weintrauben (rheinische) .
Weintraube » (südländ.) .
Stachelbeere » . . . .
Johannisbeeren . . . .
Himbeeren.
Heidelbeere» .
Preißelbeere » . . . .
Gartenerdbeeren . . .
Walderdbeeren . . . .

. 4. Fischmarkt.
Aal (lebend) .
Hecht (lebend) . . . .
Karvfcn (lebend) . . .
Schleie klebend) . . .

Riedr. Höchst,Preis. Preis,
A A A a

1 Kg. — 12 — 15
1 St. — 18 — 20
1 Kg. — 15 — 20
1 St. — 20 — 2)
1 Kg. — 22 — 24
1 St. — 30 — 35
1 „ — 45 — 50
1 Kg. — 45 — 50
1 — 25 — 28
1 ..
1 St. — 12 — 14
1 „ — 10 — 12
1 Kg- — 18 — 20
1 .. — 20 — 25
1 „
1 Kg. — 30 — 35
1 — —
1 St. — 45 — 50
1 Kg. — — — —
1 .. — 20 — 40
1 „ — 12 — 20
1 „ — 20 — 40
1 „ — 12 — 20
1 „ — 20 — 24
1 - — — — —
1 „ — — — —
1 » — — — —
1 .

1 .. — — — —
1 « — — — —
1 ,. — — — —
1 „
1 St.
1 .. 6 10
1 Kg, — — — —
1 „
1 St. — 20 — 30
1 ..
1 Kg. — 50 80
1 „ 2 _ 2 —
1 ., — 26 — 36
1 — 50 _ 60

1 "
— 80 — 90

" — 90 1 20
1 "

— — — —

1
1
1
1 „
ILtr. — — — —

1 Kg. 3 20 3 60
1 * 2 80 3 —
1 „ 2 -- 2 40
1 . 31 20 3 60

Barsche (lebend) . . . 1 Kg.
Bachforelle (lebend) . . 1 „
Backfische (lebend) . . . 1 „
Hummer (lebend) . . . 1 „
Krebse (lebend) . . . .  1 »
Schellfisch . 1 .
Bratschellfisch . . . . 1 „
Kabeljau. 1 „
Kabeljau (Stockfisch gew.) 1 „
Salm . a „
Seehecht. 1 ,
Zander. 1 „
Lachssorellen. 1 „
Sceweißlinge (Merlans ) 1
Blanfelchen. 1 „
Heilbutt. 1 „
Steinbutt. 1 ,
Schollen. 1 ,
Seezunge . 1 „
Rotbzunge (LimandeS) . 1 „
Grüner Hering . . . . 1 „
Hering (gesalzen) . . . 1 St.

5 < Geflügel « nd Wild.
(Ladenpreise.)

Gan « . 1 St.
Trulbabu. 1 „
Truthuhn . . 1 „
Ente . 1 „
Hahn. 1 „
Huhn . 1 „
Mailhuhn. 1 „
Perlhuhn. 1 „
Kapaunen. 1 „
Taube. 1 „
Feldhuhn , alt . . . . 1 „
Feldhuhn , jung . . . . 1 „
Haselhühner. 1 „
Birkhühner. 1 „
Schneehühner . . . . 1 „
Fasanen. 1
Wildenten . 1 „
Schnepfen. 1 „
KraminetSvögrl . . . .  1 „
Hasen . 1 „
Reh-Rücken. 1 „
Reh-Keule . 1 „
Rch-Vorderblatt . . . 1 „
Hirsch-Rücken . . . 1 Kg.
Hirsch-Keule . 1 _
Hirsch-Vordcrblalt . . . 1 „
Wildschwein . 1 „
Wildragout . 1 „

6 . Fleisch.
(Ladenpreise .)

Ochsenfleiichvon der Keule 1 Kg.
Ockienfleisch, Banchfleisch 1 „
Kuh- oder Rindfleisch . 1 „

Riedr,
Preis,

j A
1 j 20

101  —
— I50
6
5

»M.
Preis,

44 1
32 I 1
36 1

Niedr.
Preis. Höchst.

Preis.
A A A -V
1 40 1 70
1 60 1 90
1 20 1 70
1 20 1 40
1 60 1 80
1 60 1 80
1 84 2
1 80 1 84
1 40 1 60

— 80 1
1 60 2
1 80 2
1 60 1 80
1 40 1 60— 96 — 96
1 80 2

17 75 18 50
13 50 14 50
14 — 18
24 — 30
26 — 32
25 — 40
29 50 32
27 — 27 50
25 — 26 50
23 — 28
21 21 —

_ 36 48
— 36 — 43— 44 — 60
— 34 — 42
— 26 _ 28— 48 — 64— 40 — 60— 60 — 62—- 60 —- 64— 60 — 64— 48 — 60
2 40 3

3 40 3 60— 20 — 24— 13 — 15— 43 — 52— 13 — 13
45

3
— 45

g— 3 — 3

Druck und Bering der & Schellender, 'Ichen Hos-Buchdruckerei in Wiesbaden.
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